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11/53 24.11.2021 

Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich zur Feststellung der Sieben-Tage-Inzidenz 

von mehr als 50 für das Gebiet des Landkreises Aurich 

Die Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich zur Feststellung der Sieben-Tage-Inzi-

denz von mehr als 50 für das Gebiet des Landkreises Aurich wird mit Wirkung vom 

25.11.2021, 00:00 Uhr aufgehoben. 

Begründung 

Das Land Niedersachsen hat mit der Nds. Corona-Verordnung vom 23.11.2021 gemäß 

§ 3 Abs. 5 S. 1 die Warnstufe 1 landesweit mit Wirkung vom 24.11.2021 für das Land 

Niedersachsen festgestellt. 

Bekanntmachungshinweis:  

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben 

(§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG1). 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben wer-

den. 

In Vertretung 

Dr. Puchert 

1  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.01.2003 (BGBl. S. 102), 

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 
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